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BürgermeisterSr .Lügerbesichtigte
heuteinBegleitungdesMagistratsherr¬
es forman das Fer¬
gungshausinderNehringerstrafe .ErverkostetedieSpeisen,daerfürsehr
gutfand ,nahmverschiedeneWünsche
derAnstaltsinsassenentgegen,wobei
er einzelne ,umihreMeinung
bezüglichderVerlegungderAnstaltnach
Lanzbefragte.NachdemeinesolcheVer¬
legungvondenPflegungennichtgerne
gesehenwürde,andererseitsesein¬
aller LieblingsgedankedesBürger¬
sersist ,denEhepaaren,welcheer¬
Bürgerversorgungshausgetrenntleben,
müssen ,dasZusammenmahnenzuer¬
möglichenbeauftragteBürgerin
einemvonheutedatiertenErbstden
MagistrateinenVorschlagdarüberzu¬
unterbreiten ,obes möglichwäre ,im¬
RahmendesBürgerversorgungshau¬
ses einen Parlow für bürger¬
Eheger,welchediestädtischeAlters.
versorgunggenießen,zuerrichten.
NachungefähreinstündigenAufenthal¬
verließ der BürgermeisterdieAn¬
stalt ,woseinErscheinenmitgro¬
ster Freudeberichtwerde.

AuslassungvonFriedhalten.AufGrund
des Eignungserkenntnissesder
Statthaltereichtdie GemeindeWin¬
verpflichtet ,vomWeidlingerfried¬
hofeeinenungefähr13mbreiten
StreifenlängsderGleisanlageder
SüdbahnvonderNordwestlichen
Friedhofebis ungefährzum
durchlassebeimWeidlinger,Bahn¬
hofeandieSudbahngesellschaft
abzutreten .DieserFriedhofswei¬

wirddaheraufgelassen .DieEhe¬
mierungenwerden ,falls seiten
der Benützungsberechtigtennicht
selbst eineVerfügunggetroffen
wird über Anmelden bei der
MagistratsAbteilungu .imneuen
Rathause ,3 .SiegeHochparterre
aufKostenderGemeindedurchge¬
führt .DieseAnmeldungenkamen
unter Vorlageder Nachweiseüber
dasBenützungsrechtbisspätestens
15 .Oktober1909eingebrachtwerden.
SpätereinlangendeAnsuchenoder
Anmeldungenfindenmirinsoferei
Berücksichtigungalsnichtdiebetref¬
endeGrabstelleschonaufgelassen
wurdedie mit 11 Stempelver¬
sehenenGesuchesindrechtzeitigbe¬
derMag.Abl .I .imneuenRath¬
hauseeinzubringen.
für jene Graberanwelchen

dasBenutzungsrechtnochaufrecht¬
ist werdenvonder Gemeindeals
ErsatzeigeneGräberundzwar
soweitschezurVerfügungstehen
imaltenFriedhofsteile ,sonstin
neuenFriedhofeaufdierestliche
dauer des Benutzungsrechtesund
mitdemgleichenBelegrammezur
Verfügunggestellt .

die zur Abräumungkommen,
den GrabdenkmaleundKreuze
werdeninnerhalbJahresfristvom
TagederKundmachungangegenin¬
beiderMag.Abt.E .einzubringendesGe¬
sichanjeneParteienausgefolgt,welche
ihrEigentumsrechterkundlichnachwachen,

ferneristdieGemeindeverpflich¬
tel ,vomkatholischenMateinsdorfer
Friedhofedenzwischenderverlängerten
LandgutgassebiszurVerlängerungder
KlebergasseundderSudbahnanlage,
bezw.demdortbestehendenSemmelwerk,

platzegelegenenTeilabzutreten.
Exhumierungenaus Gräftenund

grabernkönnebis längstens31 .
Oktober1909vorgenommenwerden
EröffnungderStellwagenlinieWährung
Löbling-Resausplatz.DervomGemeinderat
genehmigteStellwagenbetrieb ,derkeineWäh¬
ringHofmauerstraßeResangplatzund

bötiger Hage¬
Rehauplatzwirdam16 .J .eröffnet .Diese
Stellwagenlinie,wirdversuchsweisean¬
Verklagenmit der StellwagarineMarga¬
reterte Stefansplatz verbunden ,an
kannundfeiertagenjedochselbständigvon

Währung hauplatz un¬
kehrtbetrieben,währenddieLinieMarga¬
retirtenplatz wie ihr nach
Prütersternweitergeführtwird .Mit
dieserLinieneröffnunggelangenzurEin¬
stellung :12StellwagenunartigerKon¬
struktionmitMitteleinstieg .Ausdenvor¬
derenAbteil ,RauchenkönnenimSommer¬
dieFensterentferntwerden.Außerdiesen
Wagengelangen ,nachzweiebenfallsneu¬
artige jedochganzoffenePommerwägen
zur Verwendung .Der Mehrbedarfan
WagenfürdieanzueroffnendeStrecke
wird durch Anfertigungvonweitere
WagenmitMittleinstiegundZutheilung
von14bereitsimBetriebestehendenverken¬
ruiertenWagenundderentsprechenden
ReserveanbetriebsfähigenWagener¬
gänzt .DieFahrordnungfür diege¬
öffnendeLini ,welchewirfürdenWerkla¬
sowiefürdenSonn-undFeiertagbetriebbei¬
legenwurdebereitsinderallgemeinen
FahrordnungfürdieGesamtlinienaufge¬
nommenunddurchAnschlagenin denStell¬
wagenverlautbart .
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